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Mir der Diskussion über fusthreformen im Bereich der Gerichtsverfassung ge­
raten auch die ehrenamtlichen Richter UTlter Rechtfertigungszwang. Dabei sollte 
allerdings nicht nur d4S modische Ziel der . Verschlankung» berücksichtigt wer­
den, sondern auch die Funktion des Laienrichurlums kritisch überprüft werden. 
Der Beitrag untersucht diese Frage unter dem speziellen Gesichlspu71kt der 
verfaswngs- und europarechtlichen Garantie der Unparteilichkeit des Richters. 

Die Red. 

I. Problemstellung 

1 . Der Fall Langborger 

Verstößt der Einsatz ehrenamtlicher Richter, die auf Vorschlag von Arbeitnehmer­
b"Zw. Arbeitgebervereinigungen bestellt werden, in den Arbeitsgerichten gegen Art. 6 
Abs. I EMRK, der jedermann das Recht gewährleistet, daß seine Sache von einem 
unabhängigen und unparceiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht gehört wird? 
Diese auf den ersten Blick überraschende Fragestellung wird durch ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte' aufgeworfen, das bisher auf 
deutsch nicht veröffentlicht worden ist, dessen Ratio aber weil über den entschie­
denen Fall hinausreicht. 
Der schwedische Beschwerdeführer harrc Klage erhoben, weil er sich von einer zuvor 
vcrtraglich vereinbarten Klausel lösen wollte, nach der aufgrund einer speziellen 
Regelung des schwedischen Rechts die Miethähe und die Vertragsbedingungen durch 
einen Kollektivvertrag der nationalen Vereinigungen der Hauseigentümer bzw. der 
Mieter festgelegt werden. Für Streitigkeiten aus solchen Mietvenrägen richtete das 
schwedische Recht eine besondere GerichtSbarkeit ein. Der Spruch körper der zwei­
ten Instanz bestand aus vier Mitgliedern, zwei Juristen, die in der Regel Berufsrichter 
sind, und "Zwei Beisitzern, die auf Vorschlag der Vereinigungen der Hauseigentümer 
und der Mieter bestellt worden waren. Dem Vorsiczenden, im konkreten Fall ein 
Berufsrichter, kam bci einem Patt die aus.schlaggebende Stimme zu. Da der Beschwer­
deführer den Kollektivvertrag grundsätzlich angriff, hielt der Gerichtshof die Be­
teiligung der beiden ehrenamtlichen Richter, die selbst diesem korporativen System 
angehören, für unzulässig, ohne dass es auf die Mitwirkung der beiden Berufsrichter 
ankäme'. 

J EGMR. AirSl {L\J1gborgcr) . 
1 EGM R. AI! I S. § H; kriL diS< . op. Pinht iro F"inh •• diss. op. Pcu;liNalricos. 
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210 Mi! dieser Begründung könnten aber auch Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, die keiner 
Tarifpartei angehören, die Zuständigkeit der paritätisch besetzten Spruchkörper der 
Arbeitsgerichtsbarkeit für un~ulässig erklären, zumal die Tariffluchr und die Kritik 
am Sysrem der Kollektivverträge in den letzten Jahren zunehmen). Da es nicht 
möglich ist, diese Außenseiter-Konstellationen abstrakt aus der ZuStändigkeit der 
entsprechenden Gerichtsbarkeit herauszunehmen, weil die Besetzung des Spruch­
körpers nicht von einer Eigenschaft des Klägers oder der Begründung der Klage im 
konkreten Fall abhängig gemacht werden kann, stellt das Uneillctzdich das Inter­
essengruppen-Prinzip bei der Auswahl ehrenamtlicher Richter insgesamt in Frage. 
Auf diese weitreichenden Konsequenzen hat die abweichende Meinung der Richter 
Pettiti und Vahicos zutreffend hingewiesen. 

2 . Auswahlkriterien ehrenamtlicher Richter 

Das hier untersuchte Problem der strukturellen Unparteilichkeit Stellt sich aber auch 
bei anderen spezialisierten Gerichten, in denen ebenfalls ehrenamtliche Richter rätig 
sind, die nicht die Allgemeinheit vertreten, sondcm aufgrund besonderer persönli­
cher Merkmale ausgewählt werden, wie L. B. in der Sozial-, Berufs- oder Disziplinar­
gerichtsbarkeit. Der Einsat~ von ehrenamtlichen Richtern har zwar keine ausdrück­
liche Basis im Grundgesetz, nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes be­
stehen jedoch keine grundsätzlichen Einwande gegen die Beteiligung ehrenamtlicher 
Richter, da das GJ'Undgesct~ diese Rechtstradition anerkenne4• Dementsprechend 
gibt es im deutschen Gerichrsverfassungsrecht eine Vielzahl von Spruchkörpern, die 
nicht ausschließlich aus Berufsrichtern bestehen'. lnsbesondere in spezialisierten 
Spruchkörpern der Verwalrungsgerichtsbarkeitcn spielen ehrenamtliche Richter 
eine wichtige Rolle. 
Dabei ist entsprechend der unterschiedlichen Auswahlkriterien zwischen mehreren 
Typen von ehrenamtlichen Richtern zu unrerscheiden6

. Es gibt einerseits das ",Jeder­
mann-Prinzip« des Laienrichters. der als Vertreter der Allgemeinheit fungiert. Hierzu 
gehören die größten Gruppen, die Schöffen bei den Strafgerichten7 und die ehren­
amrlichen Richter der Finanz-s und der allgemeinen Verwalrungsgerichrsbarkeit? 
Der zweite Typ beruht auf dem » Tnteressengruppen-Prinzip ", das die Zugehörigkeit 
zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen als Voraussetzung der Berufung bestimmt. 
Er umfasst neben der Arbeils- und Sozialgerichtsbarkeit 'O auch einige spezialgesetz­
lich eingeriehtece Spruchkörper wie die Disziplinargerichte, die Fachkammem für 
Personalvenrerungsangelegenheiten, die Flurbereinigungsgerichte und die Land-

) Vgl.z B. H"",lJI. RdA 1998,6\ H.; [(!wisch, NJW '997, 90j (r.; d n u .lUch Zuhm . KJ J997, 4' r H.; .uf das 
Au/l<ns~i,erproblcm . Is Argument gegen die L.ienberciligung vcrwci ... usdrucklich \'()indel. ZZP 111 

(1999). '9Jrf·,loS f. 
~ BVrrfGE '4 , j6, 7l: ,6, 186. 19S; '7. )11, )19f.; 4>, 106, 108 1. ; 48, )<'0, ) 17· 
j Vg) . die Aufz'hlung bei Sch",idr ·Riin!uh. Deul<chc< Richlergtset7.. \. Aufl., §44 Rn. j . 

6 Vgl. Riiggebcrg, V.rwAreh 61 (t970). 189 H., '97; Riedei. D>s POStulat der U npaneiliehkcit des Richters. 
5. 98 (.: Schmidl -RitnJscb (F n.j). §44 Rn'4f.; Heyde. In: Belld:tflvbihafcrlVogcl (Hrsg.), Hnndbuch d .. 
Verfassungsrcchls (HdbVcrfR ), 2. Auf] .. § JJ Rn. 86; Barbey, in: !senset/ Kirchhof (Hrsg.), H~lldbu ch des 
S".lSrcch,s (HStR). Bd. II!, § 7 4 Rn. 4J fr.; Wmdel, ZZP I 11 ('999), '91 ff.; s. '. di e empirische Unl<r­
ruchung von KI4'tS", EhrcJ)~mdiche Richter, p.>.ssim. 

7 Vgl. Rennig, D,e Entscheidung$findung durch Schof{~n und Berufsrich'<r in rechtli cher und psycho· 
logischer Sicht. plssi m; C"per/ Zci,,1 (Hrsg.), D<r L"enrichter im Stqfpror.cß. 

g Vgl. Reim, DRiZ '99', IJ9ff. 
9 Vgl. Schi!!mdnn, Die B<d.utung der ehrenamtlichen R ichter ~i Gcri ch,en der lUgeme;nen Verw~llungs· 

geric ht~bHkcit, S. 79 Ir.; Zieh y..:;, ;,,: SoJ.nlZickow (Hrsg.), V",GO. S '9 Rn. ' H.; Schnrllenbacl,. FS 
Mengn, S. j4' fr., 3j' fr. 

10 OHh,imtr/Wieg4nd/Hohm4nn. Ocr chr~l\;\mtlicht Ro ch,cr beim ArD<ilS- und Sozialgericht. 8. Aull., 
S. " If., b~lOncn .lIerding,s ~uch den Gesichtspunkt des Sac hvcrSI~ndcs. 
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winschaftsgerichte. Als drittes wird das »Sachversunds-Prinzip« genannt, dem die 

Handelsrichtcr, die ehrenamtlichen Richter der Kammern für H.wdclssachen, zuge­
ordnet werden. Allerdings ist bei ihnen nicht nur die leitende Funktion in einem 

Unternehmen Voraussetzung für die Ernennung (§ 109 Abs. 1 Nr. 3 GVG), a.ußerdem 
ist nach § 108 GVG ein gutachLlicher Vorschlag der Industrie- und Handelskammern 
erforderlich, so dass hier ebenfalls ein korporatives Element zu (inden ist" . 
Während die die Allgemeinheit vertretenden ehrenamtlichen Richter kein Problem 

der strukturellen Unparteilichkeit aufwerfen, ist die Problematik bei den anderen 
beiden Erscheinungsformen offenkundig. Sachlich spezialisierte Spruchkö'1>er, die 
mit Richtern besetzt werden, die einer besrimmten Gruppe der Bevölkerung ent­
stammen, werden vom Bundesverfassungsgericht jedoch für grundsätzlich zulässig 
gehalten . Ob und in welchem Umfang sie zugezogen werden, srehe im Ermessen des 
Gesetzgebers". Oie Grenze für ihre Beteiligung hänge von den Umständen ab'). Es 

anerkennr auch keine Pflichr, daß jeder gerichtliche Spruchkö'1>er mit mindestens 
einem Berufsrichter besetzt sein muß. Vielmehr hat es die Regelung des § 94 A bs. [ 
S. I BRAO gebilligt, daß dic Anwalrsgerichte als erste Instanz der Ehrengericbtsbar­
keir ausschließlich mir Anwähen besetzt sind"' . In diesem Fall isc allerdings alypi­
scherweise gesichert, daß die ehrenamtlichen Mitglieder die Befahigung zum Rich­
tcnmt besitzen, da sie Voraussetwng für die Zulassung als Rechtsanwalt ist. 

Eine andere Form der Gefährdung der Unparteilichkeit eines Gerichts stellt die 
gleichzeitige Ausübung von exekutiven und judikativen Funkrionen dar. Das in 
Art. 20 Abs . 1 GG verankerte Prinzip der Gewaltenteilung verlangt, daß die Recht­
sprechung durch besondere Organe ausgeübt wird, die von den Organen der Ge­
sengebung und der vollziehenden Gewalt verschieden sind. Deshalb müssen die 

Gerichte nicht nur organisatorisch hinreichend von den Verwaltungsbehörden ge­
trennt sein, die richterliche Neutralirät darf ~uch nicht durch eine mit diesem Grund­
satz unvereinbare persönliche Verbindung zwischen Ämtern der Rechtspflege und 
der Verwaltung oder der Legisla[ive in Frage gestellt werden'l. Dieser Grundsatz ist 
bei den Berufsrichrern weitgehend unproblematisch, da ihre Neutralität durch die 

Anstellung auf Lebenszeit und die in Art. 97 Abs. 1 GG verbürgte Garantie persön­
licher Unabhängigkeit gesichert wird. Außerdem ergibt sich aus § 4 i.Y.m. § 1 DRiG, 
daß Berufsrichter nicht gleichzeitig Aufgaben der rechtsprechenden und der voll­
ziehenden Gewalt wahrnehmen dürfen. 
Anders stellt sich die Situation dagegen bei den ehrenamtlichen Rich[ern dar. Auch 
ihnen wird zwar durch eine feste Amtszeit und durch § 44 DRiG, der vorsieht, daß sie 
nur durch ein Gericht abberufen werden können, die grundgesetzlich erforderliche 
persönliche Unabhängigkeit gewährieistet L6

• Es gibt jedoch keine ausnahmslose in­
kompatibilirät zwischen der Wahrnehmung einer exekuriven Funktion und der Tätig­
keit .l.ls ehrenamtlichem Richcer in einem Spruchkörper im Bereich der verschiedenen 
Verwaltungsgerichlsbarkeiten. Die gesetzlichen Regeln lassen vielmehr in vielen 
Fallen Überschneidungen zu . 

• , So ,uch BC'1?n· Drihey. DR iZ ,,)89, 246/f .. '50; .noer.< W~il, Ocr H.ndclsr;ch.cr und sein Am., J. A uf)., 
S. '7 . 

•• ßVorfGE .6 .• 86, 100; ebenso BK·ArJ,ll·rbng, GG, An. 9' Rn. '89 . 
• J BVcrfGE 14, '\9. ,66 ; hit. Sie.",. S.aalSrecl" 11, S. 905. 
q BVerlGE ~S. )00, .l' 7. 
'5 BVcrfGE ,S. '41, "54 . 
• 6 BVcrfG E .6, ,S6, '9S I. 

2/J 
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212 3. Das Problem der Unparteilichkeit 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wendete im Fall Langborger das 
Gebot der Unparteilichkeit an. das eine der drei zentralen organisatorischen An­
forderungen darstellt, die von der Europäischen Menschenrechtskonvention für ein 

Gericht festgelegt werden. Hierbei sind zwei verschiedene Aspekte zu unterscheiden. 
Auf der einen Seite wird als Problem der Unparteilichkeit die Frage personenbezo­
gener Ausschluß- und Befangenheitsgründe bzw. des Ausschlusses wegen Vorbefas­
sung in einer anderen Funktion behandelt' 7, die auf besondere Beziehungen eines 
Richters zum konkreten Prozessgegenstand verweis!. Hier ging es aber nicht um die 
Person eines bestimmten Richters. sondern um das Besetzungsverfahren als solches. 
Es stellte sich das Problem einer strukturellen Inkomp.uibilität. einer vom Einzelfall 
unabhängigen generellen Befangenheit. Für diesen speziellen Aspekt der richterli­
chen Unparteilichkeit passt die vom Straßburger Gerichtshof in einigen Urteilen 
verwendete Unterscheidung zwischen einem subjektiven und einem objektiven 
Aspekt der Unpane.ihchkeit,g nicht. wmal er diesen beiden Begriffen bisher keine 

klaren Konturen gegeben hat. 
Um eine eindeutige Zuordnung der Problemkonstellationen zu ermöglichen, wird 
hier deshalb vorgeschlagen, in denjenigen Fällen, in denen sich ein abstrakter Rol­
lenkonflikt ergibt. der an Umständen a.nknüpft, die nicht nur den konkreten Streit­
gegenstand berühren. von einern Problem der strukturellen Unabhängigkeil zu 
sprechen. Sie betrifft neben der Zulässigkeit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
gesellschaftlichen Gruppe auch die Frage. ob sich durch die gleichzeitige Wahrneh­

mung einer exekur\ven Funktion eine generelle Unvereinbarkeit mit der justiz.iellen 
Funktion ergibt. Es geht jeweils um die generelle Frage. ob es zulässig. daß Richter aus 
einem eingeschränkten Personen kreis ausgewählt werden dürfen. um über spezielle 
Sachgebiete zu entscheiden. 
Da die U npaneilichkeit unmittelbar mit der Gerichtsqualität verknüpft ist, stellt sich 
die Problematik struktureller Inkompatibilitäten nicht nur im Anwendungsbereich 

der EMRK. sondern auch auf verfassungsrechdicher Ebene. Das Grundgesetz enthält 
zwar keine explizite Garantie der Unparteilichkeit der Gerichte. Das Bundesverfas­
sungsgericht venrilt jedoch in ständiger Rechtsprechung die Auffassung. daß es der 

richterlichen Tätigkeit wesentlich sei. daß sie von einem nichtbeteiligten Dritten 
ausgeübt wcrde'9. Zum Teil wird auch der Begriff der richterlichen Neutralität -
im Sinne von Unvoreingenommenheit - verwender'°. Auf der Grundlage dieses 
Prinzips hat die Rechtsprechung eine Reihe von Entscheidungen zu dem Problem 
genereller Unvereinbarkeiten getroffen. die jedoch keine klare Linie erkennen Jassen . 
Weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur ist bisher der verfassungsrecht­
liche Standort des Problems der Unparteilichkeit und die Reichweite der sich daraus 

ergebenden Anforderungen systematisch herausgearbeitet worden. Während die 
Pluralisierung der Exekutive inzwischen breit diskutiert wird". ist das gleiche Phä­
nomen innerhalb der Judikative mit den sich daraus ergebenden Folgeproblemen 
bisher praktisch unbeachtet geblieben. 

'7 Vgl. den Ubcrblick bei Frowcin/ Peukm, EMRK, 1. Aufl., An. 6 Rn. 1,1 If. 
1 g Vgl. EGM R, Ar S.l (ri~rs,ck ), § JO = EuG RZ '98 S, JO', JO J; A/80 (C~mpbdl. Fell). § S \ ~ EuG RZ 19S 5, 

\34,54'; A! 2 9,·B (Deblcd), § ,6: s.,. Micb,!erfVog!er.lmKommEMRK. An. 6 Rn. )O!: DOTT. in: Süd,nl 
Zieko", (HrSg.), VwGO. [VR Rn. 580; Vdligcy. H~ndbuch d.r EuropaJSchcn Mco.chcnrcchlskonvClHion 
(EMRK). Rn. 4'4 11. 

!9 BVedGE" J77. )S!: ,6. !86, 198; 60, '75, "4: 87, 6S, 85· 
10 Rite}e! (Fn. 6), S. 1,1.: s.n. Windd, zzr 'J' ('999). '9) Ir.. J06: .institutionelle NCUlralititsgcf:ihrdung • . 
1t Vgl. Groß. 0., Kol!<-g;,lprinzip in der Vc"vnhungsorg" nis~I;()n . $.45 ff .• IJoff. m.w.N. 
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Im Folgenden wird untersucht, ob es sich beim Gebot der strukturellen Unpartei­
llchkeit um ein eigcnsrändiges, allgemeines Prinzip handelt, das einen Mindestsran­
dard festlegt, dem jedes Gericht genügen muß. Nur in diesem Fall würde es über den 
Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 EMRK hinausreichen, der nach seinem Wort­
laut auf zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen sowie sTrafrechtliche An­
kJagen beschränkr ist, und der auch in der weiten Auslegung der Straßburger Recht­

sprechung nur Teilbereiche der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit er­
fasst". Wenn es sich um ein Wesensmerkmal jedes Gerichts handelt, mußte es 
ebenso aus dem deUTschen Verfassungsrecht) insbesondere Art. 92 GG, abzuleiten 
sein. 
Zu diesem Zweck wird zunächst die einschlägige Rechtsprechung analysiert (JI.). In 
einem Exkurs wird auf die Bedeurung der Unparteilichkeit bei der Bestimmung der 
vorlageberechtigten Gerichte nach An. 234 EG eingegangen (IIl.). Anschließend 
wird das Verhältnis zwischen dem Erfordernis der Unpilrteilichkeit und dem all­
gemeinen Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit untersucht (IV.). Hieraus ergibt 
sich die frage nach Mechanismen zum Schutz der Unparteilichkeit, die eng mit der 
Legitimation der ehrenamtlichen Richter verknüpft ist (V,). 

ll. Oberblick über die Rechtsprechung 

I. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

Das erste Verfahren, in dem der Suaßburger Gerichtshof Gelegenheit haue, das 
Erfordernis der Unparteilichkeit des Gerichts nach Art. 6 Abs. I EMRK ZU präzi­
sieren, betraf die belgisehe ärzrliche Berufsgerichtsbarkeit') . Der Gerichtshof lehnte 
in Bezug auf diesen Punkt entgegen dem VOIum der Kommission eine Konventions­
verletzung ab. Er beschränkte dabei seine Prüfung auf die zweite Instanz. des dis­
ziplinarischen Verhhrens. Der zusLändige Spruchkörper bestand je zur Hälfte aus 
Ärzten und aus Berufsrichtem, zu denen auch der Vorsitzende zählte, dessen Votum 
bei Stimmengleichheit ausschlaggebend war. Die ärztlichen Mitglieder wurden von 
den Provinzräten, die die erste InSTanz bilden und ausschließlich mit Ärzten besetzt 
sind. gewählt. Die Bedenken, die sich daraus ergaben, daß die ärZTlichen Mitglieder 
aus dem Kreis ihrer BerufskoHegen gewählt wurden, verwarf der Gerichcshof, da 
durch das leichte Übergewicht der Berufsrichrer eine ausreichende Vorsorge für die 
Unparteilichkeit des Gerichts getroffen sei. 
In einem anderen Fall verneinte der Gerichtshof die Vereinbarkeit der Zusammen­

setzung der als Gericht in Grundstücksangelegenheiten fungierenden Tiroler Landes­
grundverkehrsbehörde mit Art. 6 Abs. I EMRK'4. Wie bereits zuvor" akzeptierte der 
Gerichtshof zwar grundsätzlich, daß auch Laien und Angehörige der Exekutive 
Mitglieder eines Gerichts sein können. Er rügte aber, daß der Berichterstatter des 
Gerichts ein Beamter der Landesbehörde war, dessen Vorgesetzter das Verfahren 
selbst durch Berufung in die zweite lnstilnz gebracht hatte. Deshalb musst der 

H V~L dl/U Schmidl·Aßm~llll. ,n: Schoch/Schmid,-Aßm,nn/PiC'lncr (Hrsg.). VwGO. Einleitung Rn .• )j; 
DDrr (Fn. 18). [VII. Rn. 574 ff.; ousführl ieh Gy~btnwartl'r, Vcrf.,hren<gl'l4n!;en der Verw,hungsgeriehts­
buke", S. } j ff. 

'J lGMR. A/41" EuGRZ '98'.55' (LcComp'c, Von Lcuycn, De Moyer.); bestatigt in EGMR. Ah9L-ß. 
'4 EGMR. AIS. (Sramek); weitergehend cone. op. G~ns hof van der M e"ersch/Evrige ni5; kei, . diS<. op. E",nsl 

Gcrsing. 
'5 EGMR. Alt J (R, nge isen); , .•. A/J 17·A (Ettl); kril. Gr~bem:hlrler (Fn. 11). $.648 fn.l) L 

).]J 
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Beamte als Vertreter einer Partei, der beteiligten Behörde, erscheinen. Die Tatsache, 
daß ihm im konkreten Verfahren keine Weisung erteilt werden könne, reiche nicht 
aus, den Anschein der fehlenden Unabhängigkeit zu beseitigen. Hierbei uncerschied 
der Gerichtshof nicht zwischen den beiden Merkmalen der Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit, er prüfte jedoch der Sache nach abstrakte Fragen der personellen 
Besetzung des Spruchkörpers, die aufgrund der engen Verzahnung mit den Zustän­
digkeiten der Behörde einzelfallunabhängig waren. 
In einer jüngeren Entscheidung'6 stand die ärztliche Berufsgerichtsbarkeit in Frank­
reich auf dem Prüfstand. Die Beschwerdeführer wehnen sich gegen eine Disziplinar­
strafe, die von einem Regionalrar der Ärztekammer verhängt und von der Disziph­
narsektion des Nationalen Rates der Ärztekammer, in abgemilderter Form, bestätigt 
wurde. Sie war verhängt worden, weil die Beschwerdeführer beim Betrieb eines 
Nodalldienstes gegen das standesrechtliche Werbeverbot verstoßen halten. Der Ge­
richtshof folgre der Auffassung, daß in diesem Fall kein unparreiliches Gericht 
entschieden habe. Da die Ärztekammern selbst Nocfalldienste betrieben, komme 
es aufgrund der Tatsache, daß die ärzrlichen Beisitzer, die auch in der zweiten Instanz 
die Mehrheit der Richter stellen, durch die Ärztekammern gewählt werden, zu einem 
Interessenkonflikt. Den Einwand der französischen Regierung, dass die Beschwerde­
führer die Möglichkeit gehabt hätten, den StaatSrat, das höchste Verwalrungsgericht, 
im Wege der Revision anzurufen, ließ der GerichtShof nicht gelten, da eine Rück­
verweisung der Emscheidung an die Disziplinarsektion nicht auszuschließen gewe­
sen sei, so daß es sich nicht um ein adäquates Rechtsmiucl gehandelt habe. 
Als vorläufiges Fazit dieser Rechtsprechung kann festgehalten we.rden, daß die 
Beteiligung ehrenamtlicher Richecr, auch wenn es sich um Verwaltungsangehörige 
handelt, vom Straßburger Gerichtshof als grundsätzlich zulässig angesehen wird'7. 
Auch eine Mehrheit von Berufsrichtern im Spruchkörpe.r ist nicht in jedem f.dl 
notwendig, um die Anforderungen des An. 6 Abs. I EMR K zu erfüllen . Es muß aber 
sichergestellt sein, daß das Gericht nicht durch die Bindung an Gruppeninceressen 
voreingenommen ist. Zumindest im letzrinstanzlich entScheidenden Spruchkörper 
muß die Mehrheit seiner Mitglieder hinreichend distanzien gegenüber den Beteilig­
ten des Prozesses sein. In jedem Fall unzulässig ist es, daß ein Bediensteter einer in 
ParleisteJlung beteiligren Behörde als Richter fungiert. 

z. Bundesverfassungsgen'chl 

Die beiden vom Straßburger Gerichtshof als Probleme der strukturellen Unpartei­
lichkeit behandelten Konstellationen finden sicb auch in der deutschen Rechtspre­
chung wieder. In der einen Fallgruppe geht es darum, dass Richrer aus einer be­
stimmten gesellschaftlichen Gruppe :lUsgewählt werden und deshalb Zweifel an ihrer 
Unvereingenommenheit gelte.nd gemacht werden (a). In der anderen Fal!gruppe ist 
die Zulässigkeit von Überschneidungen z.wischen exekutiven und richterlichen 
Funktionen strittig (b). 

,6 EGMR , 998 -111 , S. l 009 (G.utrin u.l). 
17 Ebenso v. Dijk/van Hoof, Thtory .nd Pr"tic" 01 ,he EuropeJn Conv,nt ;on on Human RighlS. 1. Aufl .• 

S. H8; Tom/mild!. FS Rtdtkcr, $. '7) 11 ., 18> f. 
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a) Die GruppenzugehärigkeiL von Richtern 

Das Bundesverfassungsgericht hat bisher in allen Fällen die geltenden Auswahlregeln 
des Gerichtsverfassungsrechts für verfassungsmäßig erkläre. Sowohl die Heranzie­
hung von KassenärLten als ehrenamtliche Beisitzer in den Kammern bzw. Senaten für 
Kassenarzrrecht der Sozialgerichtsbarkeit'~ als auch die Beteiligung von landwirt­
schaftlichen Beisitzern in grundscücksverkehrsrechtlichen Angelegenheiten'? wur­
den von ihm akzeptierr. Es sei nicht anzunehmen, daß sie in aller Regel bestrebt seien, 
einseitige, nicht 3m Wohl der Allgemeinheit oriemierre Interessen durchzusetzen. 
Daß Kassenärzte durch Enrscheidungen in Honorarstreitigkeiten entfernt mitbe­
troffen sein könnten, stelle den Grundsatz der richterlichen Neutralität noch nicht in 
verfassungswidriger Weise in Frage. Das Gericht räumte allerdings ein, daß die 
Wahrscheinlichkeit eines Falles der Befangenheit in diesem Bereich höher sein könne 

als in der allgemeinen Gerichtsbarke.it. Dafür genügten jedoch die Vorschriften über 
die Ablehnung der Gerichtspersonenlo. Auch bei den landwirren liege keine un­
zulässige generelle Interessenbindung vor. 

b) Die Parteilichkei~ exekutiver Funkcionscräger 

In bezug auf die zweite Problem konstellation hat das Bundesverfassungsgeticht 
dif(erenzierende Kriterien angelegr. Die Verbindung von Richter- und Verwaltungs­
amt auf Gemeindeebene in den inzwischen abgeschafften Gemeindegerichten in 
Baden-Wüntemberg, die für bestimmte zivilrechcliche Streitigkeiten zuständig wa­
ren, war mit dem Argument, daß die Gemeinde vor den Gemeindegerichcen aufgrund 

deren beschränkrer Zuständigkeit nicht als Partei auftreten konnte, als zulässig 
angesehen worden)'. Eine konkrete Überschneidung der exekutiven und der judi­
kativen Funktionen war folglich ausgeschlossen. 
Die Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Ärztekammergesetzes über die Berufs­
gerichte wurden dagegen wegen Verstosse.s gegen Arr. 20 Abs. '- GG für verfassungs­
widrig erklärt, weil sie nicht ausschlossen, daß Angestellte der Kammer und der 
Venreterversammlung zum Richteramt berufen wurden)'. Bei den Angestellten 
wurde darauf abgestellt, daß sie einerseits den Weisungen des Vorstandes unterworfen 
seien und andererseits als Richter über dessen Antrage entscheiden müßten. Einen 
Rollenkonflikt sah das Gericht ebenfalls bei den Mitgliedern der Verueterversamm­
lung, da diese als wichtigstes Organ der Kammer die Grundsätze für deren TäTigkeit 
maßgeblich bestimme. Deshalb erscheine ein Vertreter bei der Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Beschlüsse der Kammer der Natur der Sache nach selbst als 
Partei. 
Für zulässig wurde andererseits erklärr, daß Mitglieder der Vollversammlung der 
Landwi rrschaftskam mer in R hei n1and- PE alz, die entgegen dem üblichen Wortsi nn ei n 
gewähltes Vertrerungsgremium ist, als Beisitzer der Landwirtschaftsgerichte in An­
gelegenheiten des Grundstücksverkehrs enrscheiden)). Da die Vollversammlung in 
einzelnen Genehmigungsverfahren nur in form einer Anhörung beteiligt werde, und 

,8 nV,riGE '7, ) 11, )11 H. 
'9 BVerlGI:: -11, '06, HO fI., s.~. BVcrwG NV",Z-RR 1991, )8'). 
JO BVeriGE '7. } 1 1. }l4 f. 
JI BVcrfGE 14, 56, 6S . 
l' BVcrfGE 18, '4 I. 1j6. 

JJ BVerfGE 54. Il9. 168 {(, 
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.216 auch dies nur. wenn ihnen grundsätzliche Bedeutung zukomme. handele es sich nichr 
um eine ~subs[antiell verwaltende Tätigkeit". Außerdem seien die Organe der Land­
winschaftskammer zu einer Aufgabenwahrnehmung im Interesse der Allgemeinheit 
verpflichtet. Eine generelle Sachbefangenheit liege deshalb nicht vor. Ein Ausschluß 
sei vielmehr nur erforderlich, soweit der landwirtSchaftliche Beisitzer im Einzelfall 
als Mitglied der Vollversammlung mir der nunmehr von ihm richterlich zu über­
prüfenden Genehmigungsversagung befaßt worden war. Hierfür seien die Vorschrif­
rcn in § S 4 Abs. 1 VwGO. § 51 Abs.2 FGO und § 60 Abs. 2 SGG über den Ausschluß 
wegen Vorbefassung entsprechend anwendbar)<. Dagegen sah das Gericht bei den 
Vorstandsmitgliedern der Kammer eine erhöhre Gefahr eines generellen Pflichten­
widerstreits und erklärte das Fehlen einer Vorschrift über ihren Ausschluß wegen 
Verstoßes gegen die Grundsätze des An. 20 Abs. 2 und des An. 92 GG und gleich­
zeitiger Unvereinbarkeit mit Art. '9 Abs. 4 und Are. 101 Abs. I S.2 GG für vcrfas­
sungswidrig lJ . 

Auch in der Rechtsprechung der obersten Bundesgerichre sind mehrfach vergleich­
bare Konstellationen behandelt worden. Keine Bedenken wurden dagegen erhoben. 
daß aktive Beamte der Fachverwaltung in den Flurbereinigungsgerichten als Beisitzer 
tätig sind (§§ 1)8 Abs. I S. I, 139 Abs. I S.2 FlurbG), ihre Mirwirkung könne jedoch 
nur in Gerichten eines anderen Bundeslandes erfolgen)6. Als zulässig wurde auch 
angesehen. daß ein aus der beklagten Fachverwalrung ausgeschiedener Beamter als 
Beisitzer fungiert) ). 

Das Bundessozialgericht hat aus Art. 20. 92, 97 Abs . I GG abgeleitet, daß Bedienstete 
der Versorgungsverwaltung nicht Mitglieder eines Spruchkörpers sein können.. der 
Angelegenheiten aus ihrem Sachgebiet behandelrl8. Ein Ausschluß im Einzelfall nach 
§ 60 Abs.2 SGG wegen vorheriger Mirwirkung in einem Verwaltungsverfahren 
wurde ausdrücklich als nicht ausreichend angesehen)? Die Ausnahme des § 17 

Abs . 4 SGG für Geschäftsführer der Kassenärztlichen (Kassenz.ahniirztlichen) Ver­

einigungen und ihre Stellvertreter, die Mitglieder der Kammern für Angelegenheilen 
des Kassenarztcechrs sein können. wurde dagegen in späteren Emscheidungen des 
Bundessozialgerichts mit ihrer besonderen Fachkunde gereehtfenigr'o. 
Ungeachtet ei niger U ngerei mcheiten inder Detailabgrenz u ng belegen diese Entschei­
dungen, daß den Gerichten das Problem fehlender strukrureller Unparteilichkeit. das 
sich aus einem generellen, nicht nur auf das konkrete Verfahren bezogenen Rollen­
konflikt ergeben kann, durchaus bewußt war. Es ist deshalb zu kurz gegriffen, wenn 
diese Fälle pauschal aus dem Problem der Unparteilichkeit ausgeklammert werden, 
indem auf den fehlenden Fallbezug eines solchen ~allgemeinen Imeresses" hinge­
wiesen wird" . Parteilichkeit kann nicht allein auf Fälle einer unsachlichen inneren 
Einstellung zu Beteiligten oder 2\lm Gegenstand des Konkreten Verfahrens begrenzt 

werden". 

H BV.rfGE 14, '19. '70. 
35 BVcriGE 54. '59. '7 ' . 
36 BVerwGE 4. J9'. '91: BVc,...,.,G Buchhölz 4'4 .01 § 1)9 FlurbG Nr. ,I. 
)7 BVcrwG Agr:trR '98,. ,60. 
)8 BSGE ", 'P, 2)811.; wstimmcnd G'opmAnn IG,inurIKnrgerILach",,,,nnISichllng-B/IschIWi,,,ngcr. 

Dcr rhr"n.mdi,hc Ri ch'cr in der S07.i.lgcrichlSblrkei" Rn. p. 
)9 BSGE ". 1)7. '41-
40 BSGE !1. l)7. lU; 40. ')0.1)): zUSlimmcnd MtyRr-LltdMlJlg. in: s<:hoch/Schmidt·Aßm.nn/Pie'2.0er 

(Hng.). VwGO. ~ ' 7 Rn.7e; ßrdenkcn bci Schm,dl. In: Hrnnig. SGC. § '7 Rn.14.llnd Som"'fr, DRiZ 
'9;><. 1 J5 fr.. 1)6. 

4! So ,bcr Riedcl (Fn. 6). S. 86. l C9 r. 
4' So auch Wolf. G<"'chl5vcrl.s.ungsrccht aller Verfahren,zweige. 6. Aufl .• S. l" , 
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1 f1. Exkurs: Unparteilichkeit im Gemeinschaftsrechl 

Eine weitere Dimension erhält das Problem der Unparteilichkeit, wenn m:tn die im 
EG-Recht entwickelten Voraussetzungen für die Vorlageberechtigung nach Art. 2.H 
EG (bjsher Art. 177 EGV) einbezieht. Da diese Vorschrift selbst keine Definition 
enthält, hatte sich der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in mehreren 
Entscheidungen mit der Frage auseinanclerL.usetzen, welche Bedingungen eine na­
tionale Srelle erfüllen muß, damit sie als Gericht im Sinne des Gemeinschaftsrechts 
anerkannt werden kann. Einer der Gesichtspunkte, der dabei eine Rolle spielt, ist die 
Unparteilichkeit, wobei nur objektive Aspekre berücksichtigt werden kÖMen, da die 
Enrscheidung über die Vorlageberechtigung aufgrund von abstrakten, fallunabhän­
gigen Krirerien getroffen werden muß. 
Der Gerichtshof kann sich jedoch nicht ohne weiteres an der jeweiligen nationalen 
Kacegorisierung orienrieren, sondern muß auconome europarechdiehe Abgrenzungs­
kriterien entwickeln. Generalanwalt Gand belOnre bereits im Jahr 1,66 in dem 
Verfahren, das zum ersten grundlegenden Urteil zu dieser Frage führte, daß der 
gemeinschaltsrechdiche GerichtSbegriH nicht von historischen Zufälligkeiten oder 
unterschiedlichen Rechtsauffassungen über die Gerichts- und Verwaltungsorganisa­
uon der Mitgliedstaaten abhängen könne<>. Bei der Analyse der RechtSprechung iSI 
allerdings zu beachten, daß sich der EuGH durch eine großzügige Auslegung selbst 
den Weg öffnet, in einer möglichst großen Zahl von Fällen die Vorlagefrage zu 
beh;mdeln, um dadurch möglichst weitgehend seinen Einfluß auf die Durchsetzung 
des Gemeinschaftsrechts zu sichern«. 
Die Anerkennung der Vorlageberechtigung durch den EuGH setzt die Erfüllung von 
sechs Krirerien voraus: Die nationale Stelle muß weisungsunabh~ngjg sein, eine 
gesetzliche Grundlage haben, ständig eingerichtet sein, eine obligacorische Gerichts­
barkeit ausüben, ein streitiges Verfahren durchführen und nach Rechtsnormen ent­
scheiden<'. Nicht notwendig ist hingegen, d"ß das Gericht Teil der staatlichen Orga­
nisation ist. Der Gerichtshof anerkannte die Vorlageberechtigung z. B. auch im Fall 
des niederländischen Streitsachenausschusses für Angelegenheiten der allgemeinen 
Medizin, einem Gremium der privatrechtlichen Königlich-Niederländischen Gesell­
schaft zur Förderung der Medizin, die aufgrund einer Verordnung für die Anerken­
nung als praktischer Artt zuständig isr'6. Die Mitglieder des Ausschusses werden 
nach der Geschäftsordnung der Gesellschaft auf fünf Jahre ernannt. Drei Mitglieder 
werden dureh die niederländischen Medizinischen Fakultäten, drei durch den Vor­
stand der Gesellschaft und drei - darunter der Vorsitzende, vorzugsweise ein hoher 
Richter - durch die Minister für Hochschulunterricht bzw. für die öffentliche Ge­
sundheit berufen. Darin erkannte der Gerichtshof »eine ausgeprägte Mitwirkung der 
niederländischen Behörden". Auch der Generalanwalt konstatierte die Garantie einer 
gewissen Unabhängigkeit durch die Zusammensetzung des Ausschusses". 
Ein dänisches Schiedsgericht, das durch Tarifvertrag errichtet wurde, ist ebenfalls als 
vorlageberechtigt anerkannt worden. Der Gerichtshof hielt es für ausreichend, daß 
das dänische Arbeitsgerichtsgesetz einen Vorrang tarifvertraglicher Streitencschei­
dungsmechanismen vorsieht und die Zusammensetzung des Gerichtes regelt, na­
mentlich die Zahl der von den Parteien zu bestellenden Mitglieder sowie die Auswahl 

43 EuGHE [966, sg~, 6[ [ (V12 .. ,n-GÖbbd,j. 
H CalogcropoJ<loJ, RTDE 1987. Jj 11 .. 39; Griini1lg, 211' '998,37011.. 37[' 
~ S D~",e,. in:dcrs .. H.ndbuch de. EU-WinsclllfwcchlS, 1'.11. Rn. 44; DOY7(Fn. (8). EVR Rn_ H5; Eblen, ;n: 

SchochJSchmidl·Aßn"nnlPiclzn~r (Hrsg.), VwGO. Anh § -10 An. 177 EGV Rn. 1 J. 
46 EuGHE '981, 1) 11, lp6ff. (Brockmeulcnj. 
47 EuGHE 19SI . 1) ",2))8_ 
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218 des Obmanns, falls sich die Parteien hierüber nicht einigen4! . Die Mehrzahl der 
Mitglieder wird also in jedem Fall ohne Mitwirkung sraarlicher Stellen ausgewählt. 
Dagegen verneinte der Gerichtshof die Vorbgebcrechrigung des Direktors der lu­
xemburgischen Steuerverwahung, obwohl er in der Srellungruhme der nationalen 
Regierung als Gericht anerkannr worden war. Der Generalanwalr wies darauf hin, 
daß die Unabhängigkeit des Richters gegenüber den Streitparteien ein wesentliches 
Merkmal sei, das bei einem dem Finanzminister unterstellten Teil des staatlichen 
Machtapparates nicnt erfüllt sein könne'? Der Gerichtshof schloß sich dieser Auf­
fassung an und betonte, daß es zum Wesen des gemeinschaftsreehrlichen Gerichts­
begriffs gehöre, daß die Einrichtung gegenüber der SI elle, deren Enrscheidung Ge­
genstand der Klage sei, die Eigenschaft eines Dritten habe'o. Dies sei bei der offen­
sichtlichen insrirutionellen Verbindung zur Steuerverwaltung nicht der Fall. 
Außerdem sei der Direktor bei einer beim Sc,uIsrat als nächsthöherer Instanz einge­
reichten Klage in SteuerS:lchen selbst Partei des Verfahrens. 
Einen großzügigen Maßstab legte der Gerichtshof in der Enrschcidung über die 
Vorlageberechtigung des Vergabeüberwachungsausschusses des Bundes an, die 
noch auf der Grundlage der haushaltsrechrlichcn Regelung erging!'. Ocr General­
anw:\lt hatte sch"..-erwiegende Bedenken gegen seine Unabhängigkeit geäußen". Er 
monierte, daß die beamteten Mitglieder des Ausschusses gleichz.eitig für das Bundes­
kartellamt tätig seien und es keine Regelung gebe, die ihre Unabsetzbarkeit garan­
tiere. Außerdem verneinte er die Eigenschaft des Ausschusses als Dritter, da erTeil des 
Bundeskartellamtes und damit der Verwaltung se.i, aber über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge, also Streitigkeiten zwischen der Verwaltung und Bürgern zu entscheiden 
habe. Er nahm dabei Argumeme auf, die auch in der deutschen Diskussion gegen die 
Gerichrsqualität der Überwachungslusschüsse angeführt worden warenlJ . Bemän­
gelt wurde dabei ebenfalls die fehlende organisatOrische und funktionelle Unab­
hängigkeit. Problematisch war insbesondere, daß für die beamteten Mitglieder keine 
feste Amtszeit und keine Regelung über die Abrufbarlseit festgelegt worden warH • In 
der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung wurde das Gremium der 
im deutschen Recht bisher unbekannten Kategorie der »gerichtsäquivalenten in­
stanz" zugeordnet!!, die zw:\r die Kriterien des An. 177 EGV erfülle, aber kein 
Gericht im Sinne des Art. 92 GG sei. Der Gerichtshof bejahte jedoch die Gerichtsei­
genschafr und stützte sich dabei u. a. auf § 57C HGrG, der nicht nur die sachliche 
Unabhängigkeit., sondern durch den Verweis auf die wesentlichen Vorschriften des 
Deutschen Ric),tergesetzes auch die persönliche Unabhängigkeit der Mitglieder der 
Kammern garantiere l6. In bezug auf die Unparteilichkeit der Mitglieder hielt er es für 
:\usreichend, dass sie njchl mir Fällen befasst werden dürfen, bei denen sie selbst :m 
der Vergabeentscheidung mitgewirkr haben oder bei denen sie Bieter oder Inter­
essenvertreter von Bierem sind oder waren. 
Zusammenfassend kann man festhalren, daß die Unparteiüchkeit zwar zu den Merk­
malen des GerichtsbegriHes nach Art. 234 EG gehört, d~ß dieses Erfordernis aber 
großzügig gehandhabt wird. Es wird nicht verlange, daß die Richter von den Parteien 

48 EuGHE '989,3'99,3"4 (D.nfoss). 
49 EuGHF. '99J , 1~77, U90 (Corbi.u). 
10 EuGHE '993, 1177, 1 )04 . 
51 Zur "wi..::htolCi,licl>cn Ncurcgclung im GWB vgl. z . B. Pi,,>ckEr. ZHR 16, ('998). ~l7(f.; BYl)k. NJW 

J 99g, '774 (I. 
!> EuGHE '997-1.4961,4976 H. (Dor<ch-Con, ulr) . 
53 Vgl. 5(hmid/-Aßman" (Fn. ~l), Einleitung Rn. 'S ; Ehlen, in: Schoch/Schmidt · J\ßm~nn/PiClzner (Hrsg.), 

VwGO. § 40 Rn . q8; Ru/Mg, DOV '997. J)9 (r., 14'; •. A. Elderrmullcr. EuZW '991. 6j' (I., 63) . 
54 Surner. R<chtsbindungcn und Rcclll$$chUlz bei der Vcrg~bc 6ffcnrliCMcr Auf""lgc. S. "7 f. 
SI BT·D .... 1!/46)6. s. ,. 
S6 EuGHE '997 . 1.4 961,4995; ebenso bere'" KG, B.uR '99h 8}7, 841. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-209 - Generiert durch IP 216.73.216.91, am 09.03.2026, 07:03:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-209


völlig unabhängig sind, denn sogar ein nicht von einer staatlichen S(elle, sondern von 
den Parteien besetztes Schiedsgericht kann vorlageberechtigt sein, wenn es gesetzlich 
vorgesehen ist. Auch die Frage, ob der Spruchkörper aus Berufsrichtern oder aus 
ehrenamdichen Richtern besteht, ist für den gemeinschafrsrechtlichen Gerichtsbe­
griff irre!evaJlt. lediglich eine offensichtliche Zuordnung zur mit der Saehe vorbe­
faßlen Exekutive wie im Fall der luxemburgischen Steuerverw;llrung schließt eine 
Stelle von der Vorlageberechtigung aus. Der EuGH beschränkt das Gebot der Un­
parteilichkeit also auf das Verhältnis zu staatlichen Stellen. 

IV. Unparteilichkeit als Konkretisierung des Prinzips der persönlichen Un­
abhängigkeit 

Der Überblick über die Rechtsprechung hat deutlich gemacht, daß das Merkmal der 
strukrurellen Unparteilichkeit zwar in verschiedenen Konstellationen eine Rolle 
spielt, jedoch noch nichr präzise gefaßt werden konnte. Eine dogmatisch konsistente 
Definition der Anforderungen an die strukturelle Unparteilichkeit ist aber erforder­
lich, um dem Gerichtsverfassungsrechr eine klare Leitlinie zu geben. Zunächst wird 
die verfassungsrechdiche Basis des Gebotes struktureller Unparteilichkeit geprüft 
(1.). Anschließend werden die Schlußfolgerungen für das Gerichtsverfassungsrecht 

dargestelIr (2 .). 

J. Die Ableitung des Gebots der strukturellen Unparteilichkeit 

Die dargescellte Rechtsprechung der deutschen Gerichte zeichnet sich dadurch aus, 
daß der verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstab außerordentlich vage bleibt. Neben 

An.:w Ahs. l, 92 und 97 GG finden sich auch Entscheidungen, die Art . 19 Abs. -4 und 
10 lAbs. 1 S. 2 GG heranziehen. Meistens werden mehrere Bestimmungen kumulativ 
herangezogen. In anderen Fällen wird ohne konkrere Anknüpfung an eine Vorschrift 
der Verfassung beront, daß die Entscheidung durch einen neutralen Dritten zu den 
Wesensmerkmalen der Gerichtsbarkeit gehöreS'. Hierin zeigen sich nicht nur Unklar­
heiten in der Sache. Auch die Schlußfolgerungen für den Spielraum des Gesetzgebers 
und für die Möglichkeit, die Frage der strukturellen Unpaneilichkeit in einer Ver­
fassungsbeschwerde geltend zu machen, hängen von der verfassungsrechdichen 
Verankerung des Gebotes ab. 
Besonders weirreichende Konsequenzen hat es, wenn das Gewaltenteilungsprinzip 
des Art. 20 Abs.2 GG herangezogen wird, da es durch die Unab~nderlichkeitsga­
ramie in Art. 79 Abs. 3 GG einen besonders hohen Stellenwert hat. Dabei wird jedoch 
übersehen, daß das Grundgesetz auch im Bereich der Dritten Gewalt keine strikte 
Funktionenrrennung vorsiehts!. Bei den ehrenamtlichen Richtern besteht keineswegs 
eine ausnahmslose Unvereinbarkeir mit einem Amt in der Exekutive. Die öffentliche 
Verwaltung kann nichr als einheitlicher Block behandelt werden, so daß ihre Be-

17 Vgl. Fn. '9_ eben,o Ad"eyb,rg (Fn . .,), An . ~l Rn. 171; AK-GG-Wa"frmdn .. , J. Aufl., Art . 97 Rn. J} ' 

Dettabcck , i,,: S.chs (Hrsg.l, GG, ! . Aul1 .• Art . 9' Rn . ll ; Heyd~, HdbVcrfR, §}) Rn. 7, 77 f.; Lorrn>. Dcr 
Rechtsschutz des Bürgers und die Rcchuwcgg,,..n.ic. $. 2!. 

SS So aber Achrerbe-rg (Fn. 11), An . 'l Rn. '14; fltyde , HdbV<r!'R. §).1 Rn. 6; Ctw1S vorsidlligc, Vojlkuhlc. 
Rcch,«chutz gegen den Richter, $. l \ Fn. }6: :'ußcrs, geringe Durchl.issigkcit de, T rcnnunsslinic "wischen 
volh.iche.nJcr und <"chup,cehendtr Gewalt . 
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220 schäftigten in Streitigkeiten mir staatlicher Beteiligung stets als parteiisch anzusehen 
wären. Das GewalteIHeilungspriru.ip ist im grundgesetzlichen System der Staats­
organisation nicht starr vorgegeben, sondern ist in Randbereichen der Ausgestahung 
durch einfaches Recht zugänglich~? Schlechterdings ausgeschlossen ist zwar, daß eine 
Stelle innerhalb der hierarchisch organisierten Verwalrung als Gericht anerkannt 
wird. Das Gebot struktureller Unparteilichkeit \unn aber niche unmiuelbar aus 
An. 20 Abs. 1 GG abgeleitet werden. 
Die Begründung des Neutr"litiitsprinzips aus dem Wesen der Gerichtsbarkeit legt 
eine Anknüpfung an den Gerichtsbegriff des Are.92 GG nahe. Nach allgemeiner 
Auffassung ist neben der Stellung als besonderes Organ, das speziell zu dem Zweck 
geschaffen ist, Aufgaben staatlicher Rechtsprechung wahrzunehmen~o, die sachliche 
Unabhängigkeit des Richters nach Are. 97 Abs. I GG ein notwendiges Merkmal der 
Gerichtsbarkeir6

'. Es ergibt sich unmitrelbar aus der Verfassung, daß kein Richter 
Weisungen e.iner anderen Stelle Unterworfen sein darf, abgesehen von bestimmten 
Fällen der Bindung an Entscheidungen anderer Gerichte61

. Die sachliche Unabhän­
gigkeit allein sichert die Neutralität der Gerichte jedoch nicht ausreichend, sie muß 
durch die persönliche Unabhängigkeit der einzelnen Richter ergänzt werden6

) . 

Dieses Erfordernis ist allerdings nicht ähnlich präzise zu fassen wie die sachliche 
Unabhängigkeit. Bestimmte Mindeststandards werden zwar für Berufsriehtcr durch 
Art.97 Abs.2 GG festgelegt, jedoch beschränken sie sich auf hauptamtlich und 
planmäßig endgültig angestellte Richter. Hieraus kann im Gegenschluß abgeleitet 
werden, daß andere Kategorien von Richtern nicht unzulässig sind. Zu ihnen 7...ählen 
zum einen die Richter auf Probe, die Richter kraft Auftrags und die abgeordneten 
Richter, die auch als »Hilfsrichter~ bezeichnet werden6<. Ebensowenig erfüllen zum 
anderen die ehrenamtlichen Richter die Standards des Art. 97 Abs. 1 GG, da sie nur 
eine begrenzte Amtszeit haben und nichr haupramrlich tätig sind. Dennoch werden 
auch Spruchkörper, die mehrheitlich oder im Ausnahmefall der Berufsgerichte der 
Anwälte ausschließlich mit Richtern besetzt sind, die keine auf Lebenszeit angestell­
ten Berufsrichter sind, als Gericht im Sinne von Art.92 GG anerkannt. 
In diesen Fällen verwandelt sich die richterliche Unabhängigkeit von einer Regel mit 
eindeutigen Rechtsfolgen zu einem Prinzip, das der Ausfüllung durch den Gesetz­
geberbedarf6

!. Ihre Garantie kollidiere mit anderen Gesichtspunkten, die ebenfalls als 
legitim anerkannt werden. Für den Ausgleich beider Aspekte sind differenzierte 
Regelungen im Rahmen des richterlichen StaCUSfechtes und des Gerichtsverfassungs­
rechtes erforderlich. Für den Einsatz von Hilfsrichtern wird die Notwendigkeit eines 
flexiblen Personaleinsatzes und einer Nachwuchsauslese angeführt~6. Ihre Beteili­
gung an gerichtlichen Spruchkörpern ist deshalb zulässig, doch dürfen sie nur aus­
nahmsweise und nur aus zwingenden Gründen eingesetzt werden67

. Dementspre­
chend wird ihr Einsatz durch §§ 28 (. DRiG eng begt"enzt6i

. Für die ehrenamtlichen 
Richter spricht das Prinzip der Laienbeteiligung als alter Forderung der demokrati-

l? Schmidl-Aßma,m, HSIR I, S 14 Rn. S Si Schulze- Fitli!>, in: Orcicr(Hrsg.), GG, Bd _ '. An .• o (R.cchtsm.t) 
Rn. 70; '-' .. Dwnbeck (I'n . S 7), Art. 9~ Rn. 1 . 

60 Achlabug (fn. 11), An. 9' Rn.117; ~1.unvDürig-Hl'rz()g, GG, Ar!.?! Rn. 7S ' 
6, HrrzQg (Fn . 60), Art,? Rn -74; AK-GG·Wammn4nn, Art . 9' Rn . 38; Groß, ZRP 1999, 36, ff., )6J. 
6. Vgl. dazu H"log (Fn . 60), Art. 97 Rn_ 14 H. 
6) Schmidl-Aßmnnn (Fn . 11), Ein!eilung Rn_ J7 fL 
64 Vgl. HC71.og (Fn .6o), An. 97 Rn.6) 1(. 
65 Vgl. 7.ur Untcrscheidung \'on Regeln und Prinzipien Alex)!. Theorie d er Gmndr<cht~, S. 7' rl. rn.IY.N. 
66 Slclkcns, in, Schoch/ Schmidl-AßrnannJPielzner (Hrsg .), VwGO, § '7 Rn. 1 . 

67 ßV,rfGE '4, 1 s6, .6J rr.; ru, eine gene.e!!< Unvereinb.(keit mit An.6 EMRK allerdings Lippold, NJW 
'99'. »8) ff. 

68 DegcnhaYI (Fn. 17) , An. 97 Rn . H m.w.N . 
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sehen Bewegung des 19.Jahrhunderts69
, die als Korrekriv für die »deformation 

professionelle. der Berufsjuristen auch heute noch niclH obsolet i5[70
, und die Ge­

winnung von Sachverstand. Aus der Unabhängigkeitsgarantie ergibt sich jedoch, daß 
sie nach § 44 Abs.2 DRiG wie Berufsrichter vor Ablauf ihrer Amtszeit gegen ihren 
Willen nur durch eine gerichtliche Entscheidung abberufen werden können)' . 
Damit ist auch der verfassungsrechtliche Standort des Gebotes struktureller Unpar­
teilichkeit gefunden7'. Es reguliert den Bereich, in dem die personelle Unabhängigkeit 
dadurch re!ativien ist, daß Richter zugelassen werden, die nicht allein aufgrund ihrer 
juristischen Qualifikation für das Richteramt ausgewählt wurden. Die Vorschriften 
über den Einsatz ehrenamtlicher Richter müssen folglich sicherstellen, daß Rollen ­
kollisionen, die ihre persönliche Unabhängigkeit gefährden, möglichst ausgeschlos­
sen werden. Aus der Funktion der staatlichen Gerichtsbarkeit ergibt sich, daß die 
persönliche Unabhängigkeit der Richter nicht nur gegenüber anderen staatlichen 
Stellen gilt, sondern auch allgemein gegenüber den Parteien)). Die Unparteilichkeit 
der Richter muß im Sinne eines Distanzschutzes auch gegen unzulässige Einflüsse 
von Dritten abgesichen werclen7-l . Das Vertrauen der Paneien in die gerichtliche 
Streitsehlichtung ist davon abhängig, daß jede unsachliche, die Neutralität beein­
trächtigende Beeinflussung vermieden wird, unabhängig davon, ob sie von einer 
anderen staatlichen Stelle oder von gesellschaftlichen Krähen ausgeht. 
In diesem Sinne eines Prinzips, das nicht absolut gilt, sondern relativierbar ist, ist das 
Gebot struktureller Unparteilichkeit als generelle Anforderung an staatliche Gerichte 
in An. 92 GG verankerr. Damir "';rd es zugleich dureh die Garantie des gesetzlichen 
Richters nach Art. 101 Abs. I S.2 GG, die die Einhaltung der verfassungsrechrlichen 
Unabhängigkeitsanforderungen umfaßt, subjektivierr7] . Gesetzliche Regelungen, die 
die durch das Gebot der strukturellen Unparteilichkeit geLegenen Grenzen verlet­
zen, können ebenso wie die willkürliche Anwendung von Unvereinbarkeitsregeln, 
die das Gebot konkretisieren, durch Verfassungsbeschwerde gerügt werden. 

2. Die Anforderungen der strukturellen Unparteilichkeit 

Ausgangspunkt der Überlegungen, welche konkreten Anforderungen aus dem Geboe 
der strukturellen Unparteilichkeit abzuleiten sind, iSI die Frage, in welchen Fällen 
eine besondere Nähe zu einer Partei vorli egt., die die Stellung des Gerichts als neu­
traler Dritrer in Frage stellt. Da es sich um allgemeine Probleme der GerichLSeigen­
schaft handele:, werden jeweils die europarechtlichen Fragen miebehandelc. Auch 
hierbei ist zwischen den beiden Fallgruppen der gruppen- und der funktionsbezo­
genen Auswahl zu unterscheiden. 

69 Vgl. Kllh",' , Die Reiehsvod.<Sung der Paubkirchc. , . Aun ., S H? fL 
70 Vgl. die Diskussion bei Windel. ZZP "' ('999), '9} 11., '97 [C , wobe i ,ich die Frage stellt , ob Bauf.­

juristen bei der Beuneilung n,ch, strukturell parteili ch sind. 
7 ' ßVcrfGI:: '4 , 16, 70; ,6, 1 &6, '98 L; $7.68. BI · 
7 '- Den Zll ~ ~rnmC"},2ng ')"wi 5~h(1n Uno1bh3l'1 gigk.cir und Ul1pl. rtt- ili chk...:!-i[ bNonc-n .tuch Fr()wl.: in/Peuk~rt 

(Fn. 17), Art . 6 Rn. '30, und Mie!Js/erI VQg/~r ( Fn. ,8). Art. 6 Rn. }oo; s .•. Riidley, in: Wc'<sbrodVWolfrum 
(Eds.). Thc Righl '0 l F,i r Tri.l . S. 7>7 11. 

7) Elflun/n.,.gn; Di~ richterliche Unabhlngigl<eil . 1, <lJllSrechrliches Problem, $. 44; Surn (Fn . ,) ). S. 909; 
J,r.l.Ssl f>irroth, GG, 5. Aun., An. 97 Rn. s· 

74 Sc!Jm,dr-Aß m4nn (Fn. Il ), Einleitung Rn. 4) . 
7S Vgl. Degen!J4rl (Fn. 17), An. . '01 Rn . S m.w.N. 

2 .U 
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.22.2 a) Grenzen des Interessengruppen-Prinzips 

Das Problem der strukturellen Unparteilichkeit von Richtern., die als Mitglieder 
bestimmter Gruppen ausgewählt werden. um in Prozessen. die die Interessen dicser 
Gruppen besonders betreffen, mitzuwirken, ist zwar wiederholt aufgeworfen wor­
den. doch hat das Bundesverfassungsgerichr entsprechenden Bedenken bisher in 
keinem Fall $rattgegeben, Auffällig ist dabei, daß die Entscheidungen keine sub­
stantielle Begründung für die Ablehnung einer unzulässigen Voreingenommenheit 
enthalten . Eine valide empirische Basis für die Beurteilung des Entscheidungsver­
haltens ehrenamtlicher Richter gibr es bisher nicht'". Deshalb liegt die Vermutung 
nahe. daß das Verfassungsgericht den überkommenen Besetzungsvorschriften vor 

allem aufgrund ihrer langjährigen Tradition eine immaneme Vernunft zubilligt. Auch 
die von den Tarifparteien ausgewählten ehrenamtlichen Richter in der Arbeitsge­
richcsbarkeit werden in der Literalur aufgrund der gleichgewichtigen Beleiligung 
bei der Interessengruppen und der persönlichen Neutralirätsverpflichtung überwie­
gend als unproblematisch angesehen". Besonders großzügig isr der Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften. der auch bestimmre Schiedsgerichte als vorlagebe­
rechtigt anerkannr haI. 
Diese Entscheidungen zeigen, daß es bum sachlich bcgrondbare Maßstäbe für die 
Beurteilung der strukturellen Unparteilichkeit gruppen bezogen ausgewählter Rich­
ter gibt. Lediglich eine o(fensichrlich unausgewogcne oder sachwidrige Zusammen­
setzung eines Spruchkörpers kann ausgeschlossen werden, Innerhalb dieses weiten 
Rahmens ist eine politische Bewertung der einschlägigen Imeressenstrukturen not­
wendig, die in der Verantwortung des Gesetzgebers liegl)s. Deshalb ist auch der im 
Fall Langborger angelegte Maßstab nicht überzeugend . Offensichtlich war es die in 
anderen Ländern unbekannte Kollektivvertragsslrukcur des schwedischen Mietrech­
les, nicht aber die konkrete Besetzung des Gerichtes. die als problematisch angesehen 
wurde. Damit wird aber dcr Beurteilungsspielraum dcs Mitgliedstaates zu eng ge­
zogen. Eine Anwendung der Grundsätze dieser Emscheidung auf andere Fälle 
scheidel aus. 

b) Schranken der Überschneidung exekutiver und judikativer Funktionen 

Die historische Stoßrichrung der Unabhängigkeitsgarantje ist in erster Linie auf die 
Abwehr von Ingerenzen durch andere staatliche Stellen bezogen7? Deshalb ist eine zu 
enge Verknüpfung einer Funktion in der Verwaltung mit dem Aml als ehrenamtlicher 
Richter in der zur Verwalrungskontrolle berufenen Gerichtsbarkeit ein Verstoß gegen 
das Gebot struktureller Unparteilichkeit und damit gegen das Prinzip der persönli­
chen Unabhängigkeit. Es muß sichergestellt werden, daß nicht Loyalitäten aus der 
administrativen Rolle die Unparteilichkeit der richterlichen Tätigkeit rangieren. Die 

76 Di~ Ende der 60er Jahre durchgclühnc UmfrJgc von KUJ/M (Fn. 6), S. 1,,11., hnd kcine Bc";,,igung für 
oinc besondere Interesscl\ausrichtung der chren.\mtl ichcn Richler; ihre Aussagek ... ft "l]edoch durch die 
Beschränkung .uf Wcsr b.rli n und den Zci .. bhul ~"ring; skeplisch '\lch Srelkcm (Fn. 66). § 19 Rn. ,fn. 5. 
Eine empirische Unlcrsuchung zu den Scholl.n bm Zu dem Ergebn is, d.ß es keine syslem.l;,chen 
Umcrsdllcdc zu den Auflass ungen der Berufsrich"r g(·bc •• gl. Rcnnig (Fn. 7), S. 188 f. 

?7 D37.U ~usfuhrlich Bengclsdor[. D B Bcibge 8/ 1,87 m.w.N .; vgl. .u~h zur Sozi.lgcrichlSbarkcil Bkmel/ 
Frome." in: Entwick.lung des Sozi.lreeh", Aulg.bo d .. Rechtsprechung. S. '07 Ir; grunds ii lz lich krilisch 
jel7.1 aber Wmdc~ zzr I '1 (1999), '9} Ir., JO J Ir. 

iS Vgl. da7u .Ilgemein Groß (Fn. 21), S. '5' 11. 
79 Riede! (Fn. 6), S. HI Ir., der .lIerdings dics~s Argumcnl bei dcr AU.<I.gung von Ar!. 10, Abs. , S.2 GG 

selb" rd,ui,'icrt (5. q,); S.a. S,mo", DIe Un.bhängigkeil d", Richters, S. 1 Ir. 
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geltenden gesetzlichen Regelungen lassen jedoch ebensowenig wie die Rechrspre­
chung eine klare Linie erkennen, wie eng der sachliche Zusammenhang zwischen der 
exekutiven Funktion und der richterlichen Zuständigkeit sein muß, um einen Verstoß 

gegen das Gebot der srrukturellen Unparteilichkeit zu begründen. Der Gesetzgeber 
räumt insbesondere bei fachlich spezialisierten Gerichten der Sachkunde der ehren­
amtlichen Richter ein hones Gewicht ein. Sie wird auch von der Rechtsprechung 
regelmäßig als Rechtfertigung für die Beteiligung ehrenamc1icher Richter aus den 
Reihen der Verwaltung angeführtiG

• Der Europäische Gerichtshof für Menschen­
rechte hat ebenfalls aus dem Gehot der Unparteilichkeit in Art. 6 Abs. , EMRK nicht 

den Schluß gezogen, daß alle exekutiven Funktionsträger aus der Gerichtsbarkeit 
ausgeschlossen werden müssen. Auch der Gerichtshof der Europäischen Gemein­
schaften sah beim Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes die gleichzeitige Wahr­

nehmung von Verwaltungsaufgaben durch seine beamteten Mitglieder nicht als 
Hinderungsgrund für die Anerkennung der Gerichtsqualität an. 

Das Erfordernis struktureller Unparteilichkeit ist auch in diesem Kontext kein 
Slriktes Gebot, aus dem sich für alle Fälle ein eindeutiger Maßstab ableiten läßt. 
Zwischen der gewünschtcn Sachkundc und der nachteiligen Rollenkollision bedarf es 
vielmehr einer Abwägung, die nur durch den Gesetzgeber erfolgen kann. In der 
allgemeinen Verwaltungsgerichrsbarkeit wird in einer sehr weitgehenden Regelung 
durch § 12 Nr'3 VwGO allen Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes, 
soweit sie nicht ehrenamtlich tätig sind, die Berufung zum ehrenamtlichen Richter 

grundsärzlich verwehrt!'. Zusätzlich erklärt § 54 Abs.3 VwGO die Besorgnis der 
Befangenheit nach § 42 ZPO stets für begTÜndet, wenn der Richter oder ehrenamr­
liehe Richter du Vertretung einer Körperschaft mgchört, deren J meressen durch das 
Verfahren berührt werden. Diese strikte Unvereinbarkeirsrege1ung gehr eindeutig 
über das verfassungsrechtlich Geborene hinauss,. In der Finanzgerichtsbarkeit sind 

dagegen nach § 19 Nr. 3 FGO nur Beamte und Angestellte der Sreuerverwalrungen 
des Bundes und der Länder von der Berufung ,,-um ehrenamtlichen Richter aus­
geschJossen. Die Inkompatibilitär beschränkt sich also auf den fachlich zuständigen 
Verwaltungs7..weig. Bei der Sozialgerichtsbarkeit wird in § 17 SGG noch stärker 
differenziert. 
Das Gebot der strukturellen Unparteilichkeit enthält jedoch eine Mindestgarantie, 
die die verfassungs rechtlich notwendigen Inkompatibilitäten festlegt. Die Neutralität 
des Gerichtes verlangt zwingend, daß Personen, die als Mitarbeicer einer Verwal­
rungsbehörde oder als Organmitglieder einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung für 
besrimmte Angelegenheiten zustäodig sind, über sie nichr a.nschließend als ehren­
amtliche Richter entscheiden. Die Reichweite der Unvereinbarkeit orientiert sich 
folglich an der Binnendifferenzierung der öffentlichen Verwaltung. Abgren7..ungs­
kriterium ist die Aufgabenzuordnung zu einer selbständigen Verwallungseinheit 
durch die entsprechenden Zuständigkcitsvorschriftenil, ein Kriterium, das über die 
konkrete Vorbefassung hinausgeht. Dadurch wird ausgeschlossen, daß eine für die 
vor Gericht zu entscheidende Angelegenheit zuständige Verwaltungseinheit in der 
diensrlichen Sphäre Einfluß auf den als ehrenamtlichen Richter fungierenden Beam­
tcn nehmen kann. 

So BVcrfGE }), 85.9'0 '7.) \ I. Pl; 41 , >06. >.10; 54, '59. ,66; BVcr",G ßuchhol7 4'4.01 § Tl? FlurbG Nr. I '. 

Tl; NV",Z·RR '9?1. )89; ßSGE. 40, ')0 •• lJ· 
S, Zur Auslegung vgl. 2"ko1<,(fn. , ), §!! Rn. 9 ff. m,w.N . 
8, Sul"m. (I'n. 66). ~ 11 Rn. ); Zipkow (Fn . 9). S Zl Rn, 9. 
S lAhnlieh Zickow. cbd. 
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Ob eine generelle Inkompatibilität vorgesehen werden muß, die die Berufung eines 
Amtsträgers zum ehrenamtlichen Richter von vornherein ausschließt, oder ob ein 
Ausschlußgrund im Einzelfall ausreichend ist, hiingt von der Zuständigkeit des jewei­
ligen Gerichts ab. Eine abstrakte Unvereinbarkeit ist nur erforderlich, wenn der 
administraLive und der judikative Zuständigkeitsbereich übereinstimmen. Über­
schneiden sich dagegen behördliche und gerichtliche Zusündigkejt nur teilweise, 
genügt ein Ausschluß in den Fällen, in denen das Gericht Angelegenheiten der Ver­
walcungseinheit zu entscheiden hat, in der der Richter ein e){ekutives Amt ausübt. 
Parallele Inreresscnlagen, etwa bei Urteilen mit finanziellen Auswirkungen für alle 
Gemeinden oder alle Krankenkassen, die über den Einzelfall hinaus von Bedeutung 
sind, reichen dagegen nicht aus, um eine unzulässige P:meilichkeit wegen einer Rol­
lcnkollision zu begründens~ . Ein Organmitglied oder Beschähigtereiner Körperschaft 
darf als Richter über Angelegenheiten eincr anderen Körperschah entscheiden. 
In der hierarchischen Staatsverwaltung kommt es folglich auf die Behördengliede­
rung an. Aufgrund der fehlenden Zuständigkeitsüberschneidung ist deshalb zutref­
fend die Mirwirkung von Beamten der Fachverwahung in Flurbereinigungsgerichten 

anderer Bundesländer als zulässig angesehen wordens
!. Ebenfalls zutreffend ist nach 

diesem Maßstab - jedenfalls in bezug auf die Frage der Unparteilichkeit - die 
Anerkennung der Gerichtsqualit:\( des Bundesvergabeausschusses durch den Luxem­
burger Gerichtshof, da das BundeskarteUamt selbst nicht für Vergaben zuständig ist. 
Zu weitgehend ist dagegen die Entscheidung des Bundessozialgerichtcs, Beamte der 

Versorgungsverwahung generell von der Mitgliedschaft in den entsprechenden Kam­
mern der Sozialgerichtsbarkeit auszuschließen!li. Auch hier muß auf die konkrete 

Zuständigkeit des Beisitzers in einer Behörde, die mit der vor Gericht anhängigen 
Sache befaßt ist, abgestellt werden . 
Da die Disziplinargerichte Fälle aus allen Teilen der Verwaltung eines Landes bzw. 
des Bundes behandeln, besteht eine unzulässige Nähebeziehung nur, wenn die 
Dienststelle des Beisitzers betroffen ist. Es ist folglich möglich, sich auf einen 
konkreten Ausschlußtatbestand für die Beamtenbeisitzer zu beschränken, wobei 

neben den Ausschlußgrund wegen einer personalrechtlichen Zuständigkeit auch 
der Schutz der Neutralität des Beisitzers vor Pressionen im diensrlichen Bereich rritt. 
Deshalb ist es norwendig, die Unvereinbarkeit auf alle einer gemeinsamen hierarchi­
schen Behärdenspitze unterstellten Beamten zu erstrecken, so daß entgegen der 
RechtsprechungS, ein Ministerium als einheitliche Dienststelle zu behandeln isc. 

V. KompLementäre Schutzmechanismen der Unparteilichkeit 

Die vorangehende Unrersuchung hat ergeben, daß das Gebot struktureller Unpar­
tcilichkeit aufgrund seines Prinzipiencharakters nur in engen Grenzen zwingende 
Unvereinbarkeitsregeln begründen kann, während in vielen F~llen der Sachnäne und 
Fachkunde von ehrenamtlichen Richrern cin höheres Gewichr eingeräumr wird als 
ihrer Neutralität. Es verbleibt jedoch ein gewisses Unbehagen gegenüber der Beteili­
gung von Richtern mit einem verminderten Maß persönlicher U nabh.ängigkeit88

. Die 
Objekrivierungsfunktion der Judikative läßt eine pluralistische Besetzung als weniger 

84 Enger }.Immer, in. Schoc),/Schmidl-Aßm.nn/Piel~n~T (I-IrSg.), VwGO, § 54 Rn. p. 
&\ Vgl. Fn . )6. 
S6 Vgl. Fn . J~ ' 
87 BVelwG f. 4). )! J. 3)0 L; 76, 76, 79; ,kePI iseh Kdhlerl Rarz. BDO, ,. A ufl .• § \ J Rn·9. 
88 Vgl. H')"F.og (Fn. 60), An. 97 Rn 48 . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-209 - Generiert durch IP 216.73.216.91, am 09.03.2026, 07:03:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-209


berechtigt als bei den Gesultungsaufgaben der Exekutive erscheinen. Deshalb stellt 
sich die Frage, ob es andere Mechanismen gibt, um die Bedenken auszuräumen oder 
zumindest abzumildem. Die von der Rechtsprechung geforderte staatliche Auswahl 
der ehrenamtlichen Richter (I.) und die Befangenheitsregeln (2.) erweisen sich hierfür 
jedoch als untauglich. Wirksam ist nur eine Kontrolle innerhalb der Judikative (3.). 

J. Die staatliche Auswahl der ehrenamtlichen Richter 

Als ein wesentlicher Mechanismus zur Sicherung der richterlichen Neutralität wird 
die Personalauswahl angesehen. Das Bundesverfassungsgericht h~t aus An:. 92 GG 
abgeleitet, daß alle Gerichte im Sinne dieser Vorschrift staatliche Gerichte sein 
müssen. Dies erfordere nicht nur die Errichtung durch ein staatliches Gesetz, sondern 
auch, daß ihre personelle Besetzung entscheidend vom Staat bestimmt werden müs­
se89

, Unter "Staat" werden dabei ersichtlich nur die Regierung auf Bundes- bzw. 
Landesebene und die ihr hierarchisch nachgeordnecen Behörden verstanden, denn 
unter Berufung auf dieses Erfordernis wurde es als unzulässig angesehen, daß ein Teil 
der Mitglieder der Berufsgerichtsbarkeit einer berufsständischen Kammer mit Seibsl­
verwaltungsrecht ohne Einschaltung von Regierungsstellen von der Vertreterver­
sammlung der Kammer gewählr wurde90

. Es sei zwar nicht notwendig, daß das 
Gericht organisatorisch der unmittelbaren Staatsverwaltung zugeordnet werde9 '. 

Bei ihrer personellen Besetzung dürfe der Kammer jedoch allenfalls ein Vorschlags­
recht eingeräumt werden, das der staatlichen Justizverwalrung ein auch quantitativ 
hinreichendes Auswahlrecht einraumcn mÜsse9 '. Ebenso wurde für die Auswahl der 
ehrenamtlichen Richter in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeir eine Bindung an die 
Vorschläge der Verbände ~bgelehnl. Die staatliche Jusuzverwaltung müsse neben den 
gesetzlichen Vorausseezungen auch die Eignung der künftigen ehrenamtlichen Rich­
ter prüfen kÖnnen?J. 
Hiergegen wird allerdings eingewandt, daß es für eine solche Auswahlentscheidung 
kaum sachgerechte Kriterien geben könne?' . Insbesondere darf selbsrverständlich 
zum Schurz der richterlichen Unabhängigkeit nicht die rechtspolitische Linie der 
Vorgeschlagenen berücksichtigt werden. Auch Gesichtspunkte wie die soziale Aus­
gewogenheit?! lassen sich kaum operationalisieren. Es gibt zudem keinen Grund zur 
Annahme, daß die Exekutive ein besonders gut geeigneter Wächter der gerichtlichen 
Neutralität ist 96

. Deshalb darf die Jusuzverwaltllng nach zutreffender Ansicht nur die 
Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen der Vorschläge prüfen, aber keine 
weitergehende personenbezogene Auswahl vornehmen97 . 

1m übrigen ist die hierarchische Exekutive in anderen Fällen ganz aus dem Verfahren 
ausgeschlossen. Die Schöffen und die ehrenamrlichen Richter )n der Verwalrungs­
und der Finanzgerichtsbarkeit werden durch einen politisch legitimierten Ausschuß 
gewählt (§§ 42, 77 GVG, § 29 VwGO, § 26 FGO}, der eioe Ermessensentscheidung 

89 BVcrlGE 18, 241. ll); BVcrfG NJW 1996, 1)14 f. 
90 BVcrfGE .8. '4'. '14· 
91 BVcrlGE '4, S6, 67; .8, '4', 'U:" A. 8C11nm~nn, HSIR IH, §7.1 Rn.7S: v. MünchJKunig-MeyCT, GG, 

l . 3d., l. Aufl., An. 9' Rn. '2. 
9' nVcrfGE )6, 186, '9S li .; kriLi.ch L01Tny (fn. \7), S. Hl If. 
93 BVcrfG NJW 1986, 1 Jl~ L: H"·7.og (Fn. 60), Art. 92 Rn. '4': ,. a. Sommer, DRiZ 1?9!. 13) Ir.. 1)8 m.w.N. 
94 Großmann, SGb 1995, ,6\ rr., '(,7 : 8ergu-Dclhe)', RdA '98g, 1 Sir.. 18, 
9S Vgl. KUlI>;!, ZZP '04 (199')' !jolf., J6!. 
96 Groß, ZRJ> '999, )61 H., )6, I. 
97 Kiinzl. ZZP IO~ (199')' !joff., ,6); Gernlfln"m"IM"tlhcsIPmlliTlg, ArbGG, 1. Aun ., §>o Rn.l?i!. 

rn.IY.N. 
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triffr, die nur bei sachfremden Erwägungen rechtswidrig, im übrigen aber nicht 
kontrollierbar ist98

. Dieser Auswahlmechanismus anerkennt, daß es keine verbind­
lichen Maßstäbe hir die Bestimmung der individueUen Eignung ehrenamtlicher 
Richter gibt. Folglich kann aber auch ihr Auswahlmechanismus allein keine Gewähr 
für eine hinreichende Unparteilichkeit bieten. 

2. Die Befangenheitsregeln 

Die Rechtsprechung verweist gelegentlich auf die Möglichkeit einer Ablehnung des 
Richters im Einzelfall wegen Befangenheit~9. Damir wird das Gebot der subjektiven 

Unparteilichkeit benanm, das sich auf den einzelnen Richter Wld einen konkreten 
Fall bezieht'oe. Auch dieses Gebot wurzelt in der Unabhängigkeitsgarantie. Wie bei 

derstruktureHen Unparteilichkeit kann aus der Verfassungjedoch lediglich das Gebar 
eines Mindestmaßes an Distanz gegenüber den Paneien abgeleitet werden, insbe­
sondere der Ausschluß des Richters bei eigener Parceistellung. Im übrigen bedarf das 
subjektive Neutralitätsgebot ebenfalls der geserzlichen Konkretisierung für die je­
weiligen porentiellen Konfliktsituationen. Folgerichtig wird dieser Fragenkreis des 
individuellen Ausschlusses verfassungsrechrlich im Schutzbereich der Garantie des 
gesetzlichen Richters angesiedelt,e,. Wie in den anderen Anwendungsfällen des 

Art. lOt Abs. I S. 2 GG kommt es darauf an, daß die normativ festgelegte Zuständig­
keitsordnung nicht im Einzelfall aus sachfremden Gründen manipuliert wircl w

,. 

Dieses Mittel greift in den Fällen einer generellen RolienkoUision jedoch nicht, da 

eine gesetzlich ausdnicklich zugelassene Disranzminderung für den Ausschluß nicht 
ausreichend sein kann, sondern ein individuelles, fall bezogenes Element hinzukom­
men muß,eJ. Der Schutz. der Zuständigkeilsordnung durch das Gebor des gesetz­

lichen Richters verlangt, daß eine strukturell bedingte Rollenkollision gerade nicht im 
Einzelfal~ sondcrn durch gesetzliche Inkompatibilitätsregelungen ausgeschlossen 
wird. Deshalb ist zu Recht abgelehnt worden, einen ehrenamdichen Arbeitsrichters 

wegen Befangenheit auszuschließen, weil er Funkrionsträger in einer am Venahren 
beteiligten Gewerkschaft war, denn hierin manifestiert sich gerade das Interessen­
gruppen-Prinzip ,04. Es gibt keine Zwischenlösung zwischen dem generellen Aus­

schluß einer gruppenbezogcnen Auswahl von ehrenamdichen Beisirzern und dem 
tatsächlich einzelfall bezogenen Ausschluß wegen Befangenheit. 

J. Die Kontrolle durch höhere Gerichte 

Eine effekuve Koncrollmöglichkeir ergibt sich nur ;}US einem anderen Aspekt, der in 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bereirs 
angelegt isl. Er prüfte in den dargcstelhen Fällen das hier untersuchte Erfordernis 
der Unparteilichkeit jeweils nur In bezug auf das letzlinstanzlich enrscheidende 

98 5/elkerl< (Fn. 66), §'9 Rn. ,; Kopp/Sellenk" VwGO, 1,. Aun., §'9 Rn. 11.; Z .. kow (Fn 9), §'9 Rn.l. 7. 
99 Vgl. 7.. B. ßVcrfGE ~), SI, 9'; '7, )11, J11; 4', '06,1 I I. 

I CO Vgl. Wolf ([n. S9), s. III {(. 

101 Ricdcl (rn. 6). S.1.6 H.; \loßh},l, (Fn. S8). S. IHI!. 

'0' Vgl. BVcrfGE J 7, 2?~. '99. 
10l So <1uch SAGE 10, '71, 'iS; BSG $o1.R Nl".o zu §41 ZI'O; Riedd(Fn.6), S.llO, Iqf. 
104 BAG OB 1978, , I I (. 
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Gericht. Besonders deutlich wurde dies im Fall Lc Compte u.a., in dem das erst­
instanzliehe Berufsgericht eindeutig nicht den vom Gerichrshof aus Art. 6 Abs. I 

EMRK abgeleiteten Anforderungen entsprach, da es ausschließlich mit von den 
Ärzten aus ihrer Miete gewählten Mitgliedern besetzt war. Der Straßburger Gerichts­
hof ließ es jedoch ausreichen, daß die zweite Instanz :lusreichend unparteilich war 'OI . 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat angedeutet, daß bei erstinstanzlichen Ge­
richten ein großzügigerer Maßstab in bezug auf die Unparteilichkeit angelegt werden 
konnte<cb. Allerdings wurde diese Frage nie enrscheidungserheblich. 
Eine solche Überlegung widerspricht a.lIerdings dem überwiegend vertretenen ein­
heitlichen Gerichrsbegriff, der keine Differenzierungen zwischen verschiedenen 
Arten von Gerichten zulässt '07 . Es hat sich aber bereits gezeigt, daß die Verfassung 
im Bereich der Dritten Gewalt bestimmten Unterscheidungen, z. B. zwischen Berufs­
richtern und ehrenamrlichen Richtern, nicht grundsätzlich entgegensteht. Im Bereich 
des Gerichtsverfassungsrechtes gibt es vielmehr eine große Vielzahl von Ausgestal­
tungen der Spruchkörperbeserwng. Ein Verständnis der Gerichtsbarkeit als monoli­
thischem Block überzeicnnet die Rigidität der grundgcserzlichen Regelung der Ge­
waltenteilung. Auch in der dritten Gewalt ist eine begrenzte Pluralisierung legitim. 
Auch die pauschale Formulierung des Art. 92 GG, daß die rechtsprechende Gewalt 
den Richtern anvertraut ist. meinr offensichtlich nicht, d2ß jedem Richter bedin­
gungslos venraut werden muß. Vielmehr kann auch die richterliche Gewalt nicht von 
vornherein als konrrollfrei angesehen werden ,08

• In den Fällen, in denen die imma­
nenten Neutralirätsgarantien der Gerichtsbarkeit nur abgeschwächt greifen, weil 
Richter, die den Anforderungen des Art. 97 Abs. 2 GG nicht voll entsprechen, die 
Mehrheit des Spruchkörpers stellen, bedarf es der Möglichkeit einer Überprüfung 
durch ein höheres Gericht. Auch wenn einem generellen Mißtrauen gegenüber dem 
Einsatz ehrenamtlicher Rieh((~r'09 nicht gefolgt werden kann, darf nicht ignoriert 
werden, daß sie in höherem Maß neutralitätsgefährdenden Einflüssen ausgesetzt sind 
als Berufsrichter, zuma.l sie in der Regel nicht rechtskundig sind, Auch das Prinzip der 
Balance durch die antagonistische Besetzung mir Vertretern von Interessengruppen 
kann versagen, zumal es nicht durchgängig anwendbar ist, wie bei den landwirt­
schaftlichen Beisitzern in den Landwirrscna[ts- und Flurbereinigungsgerichren. 
Deshalb ist es zum kompensatorischen Schutz der strukturellen Unparteilichkeit 
notwendig, daß in Fällen, in denen ausschließlich oder mehrheitlich mit ehrenamt­
lichen Richtern besetzte Spruch körper entscheiden, zumindest die Revision an ein 
anderes Gericht möglich isr, das überwiegend mit Berufsrichtern besetzt ist. Eine 
solche Überprufungsmöglichkcit bieeet ein Gegengewicht zur lockerung des Prin­
zips der persönlichen Unabhängigkeit und Neutralität, wenn sie im fnreresse der 
Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte vorgenommen wird. Diese Gestaltung des 
Rechtswegs garantiert einerseits, daß die besondere Fachkunde der ehrenamtlichen 
Richter in der Tatsachen insr.anz zur Geltung kommen kann. Sie minden aber anderer­
seits die Gefahr, daß dadurch rechtlich nicht zulässige Gesichtspunkte in die Ent­
scheidung einfließen, da in jedem Fall eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit der erst­
instanzlichen Entscheidung erfolgen kann" O

• 

10\ Vgl. FO . 1l. 

106 BVcrfGE '7. )". )'5; 4', l06,110. 

'<>7 Vgl. Stern (Fn. '3). S. S94 : ~cinh<idiehe und gesehlos<cnc G~W"IH; .hnlich Ridel (Fn 6), S. leo. 
108 Dazu ,us{ührlieh V{)ßk"hI~ (Fn. 58), S. ~5 Sll.; ebemo bereit. in Bnug auf Vcrr,hrcn~~rnnlicn LoyC/lz 

(Fn. p), S. 141 fI. 
1°9 Vgl. z. B. A,blfybN'g (Fn. 1». An. 9' Rn.190 m.w.N. 
110 Smoger Lippold. NJW '99',1;8) ff .• ).)89. der im F.,lId., EinsolZcs von Prou«ich,crn sog",<in. >-weite 

Taua.chcnimaJ.ol vcrb.ngt. 
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Die geltenden Prozeßordnungen entsprechen dieser Anforderung nicht durchgängig. 
Zwar ist in den meisten Fällen die Revisionsinstanz ausschließlich oder überwiegend 
mit Beru(srichtern besetzt (vgJ. z. B. § 41 Abs. 2 ArbGG, § 106 Abs. 2 S. I BRAO), in 
der Berufsgerichtsbarkeit ist dies aber nicht immer gewährleistet (v gl. z. B. § 21 Abs. 2 
S. J KammerG BW). In vielen Fälle" sind zudem die Rechtsmittel durch bestimmte 
Zulassungsgründe begrenzt. Die rechlspolitische Tendenz, den Zugang zu höheren 
Instanzen aus Grunden der Beschleunigung von Gerichtsverfahren immer weiter 
einzuschränken Ir J, muß auch unter diesem Gesichtspunkt kritisch betrachtet wer­
den. 
Das Dogma. daß das Grundgesetz keinen Rechtsschutz gegen den Richter gewäh­
re/l ~ , wird dadurch in einem Teilbereich zugunsten einer kompensatorischen Kon­
trolle innerhalb der Judikative aufgegeben. Da aber Art. 97 Abs. 1 GG die auf Lebens­
zeit angestellten Berufsrichter besonders hervorhebt"!, darf das Prozeßrecht diese 
Entscheidung nicht dadurch konterkarieren, daß bestimmte fälle ausschließlich 
Spruchkörpern überlassen bleiben, in denen Berufsrichter in der Minderheit sind. 
Die dritte Gewalt darf zwar in Eiozc.lbereichen für gesellschaftliche Kräfte und für 
Angehörige der Exekutive geöHnCl werden, doch sind dann andere checks and 
balances notwendig, die das grundlegende Ziel des Rechtsstaates. die Bändigung 
staatlicher Macht, gewährleisten. 

V!. Fazit 

Das Gebot struktureller Unparteilichkeit des Richters gilt nicht nur im Rahmen des 
Art. 6 Abs. I EMRK, sondern ist eine allgemeine Anforderung an die Gerichtsbarkeit., 
die auch im Rahmen des Art. 92 GG und des Are. 2.34 EG gilt. Es schließt eine 
offensichtlich einseitige gruppenbezogene Besetzung von Gerichten und die gleich­
zeitige Wahrnehmung von exekutiven und judikativen Funktionen im sclben Zu­
srändigkeitsbereich aus. In anderen Fällen können Spruchk6rper jedoch auch mil 
Richtern besetzt werden, die nach speziellen K.riterien ausgewählt werden bzw. in der 
öffentlichen Verwaltung rätig sind, da das Prinzip der Neutralität der Judikative einer 
Abwägung gegen die Ziele der Laienbeteiligung und der Gewinnung von Sachver­
srand zugänglich ist. Als Sicherungsrnechanismus ist es aber erforderlich, daß Spruch­
körper. die überwiegend mit ehrenamtlichen Richum besetzt sind, einer Kontrolle 
durch eine übergeordnete gerichtliche Instanz unterworfen sind, die mehrheitlich aus 
Berufsrichtern besetzt sind. 
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fal) Langborger 
stellt folglich zu strenge Anforderungen an die strukturelle Unparteilichkeit. Insge­
samt ist jedoch ein stärkeres Problembewußtsein im Gerichtsverfassungsrechr für die 
Grenz.en der Pluraüsierung der Judikative durcb ehrenamtliche Richter notwendig. 

11 1 Vgl. zur 6. V",GO-Nov.lI~ SII"r, DVal. '997, »611.. l3S Ir.; }.{ri.uney, VBJBW ' 997. 8, H.; B"d~y, 
NVwZ '99&,446((. 

I1J nVer(GE 4. 74. 96; rr, 16).16j; M.un~/Dürig·Schmidl-Aßm4I1n, GG. Art. 191V Rn.96 m.w.N.; kril. 
Auch SdJJllu-F"lil~ (Fn. 59), Bd. t, An. '9 IV Rn. J S. 

IIJ M,.Yl?T (fn. 9')' An.91 Rn . '7: . Norm.lf.IJ •. 
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